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Krebsregister und DKG-zertifizierte Zentren

Elektronische Patientenakte (ePA)

Analoge und lokal-digitale Patientenakten:
Behandler*innen befüllen an verschiedenen Punkten 
der Behandlung Patientenakten. 
Eigentümer dieser Akten sind auf Grundlage des 
jeweiligen Behandlungsvertrages die Behandler*innen. 
Patient*innen haben ein Recht auf Akteneinsicht und 
auf die Herausgabe von Kopien.

Elektronische Speicherlösungen:
Die elektronische Patientenakte (ePA) wird sukzessive 
durch die Behandler*innen befüllt. Patient*innen legen 
in einem Zugriffsprofil fest, welche Behandler*innen 
Daten ablegen und welche Daten sie einsehen können.

Krebsregister und DKG-zertifizierte Zentren:
Behandler*innen melden fortlaufend Patientendaten an 
die Krebsregister. Patient*innen können der Speicherung 
ihrer Identitätsdaten durch die Krebsregister widerspre-
chen. Die im Zertifizierungssystem der DKG erhobenen 
Daten werden anonymisiert und lassen somit keinen 
Rückschluss auf individuelle Patient*innen zu.
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Patientendaten und informationelle Selbstbestimmung
Patient*innen bestimmen durch ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung grundsätzlich über die Preisgabe und Verwendung 
ihrer personenbezogenen Daten. Dieses Recht findet in den Systemen, in denen ihre Daten gespeichert werden, auf unterschiedliche 
Weise Berücksichtigung.


